
Klassen 1–10

Die SchülerInnen der Klassen 1–10 geben alle Handys (soweit mitgebracht) zum Unterrichtsbeginn ab. 
Rückgabe der Handys ist nach Unterrichtsschluss am Nachmittag.

Interne Grundschüler nutzen ihre Handys nur am Abend, um ihren Eltern ,,Gute Nacht“ zu sagen. 

Interne Schüler der Unterstufe (Klasse 5 und 6) dürfen Handys für eine halbe Stunde  
am Nachmittag/Abend benutzen. 

Interne Schüler der Klasse 7 dürfen das Handy bis zum Abendessen nutzen,  
Schüler der 8. Klasse bis 20.30 Uhr. 

Interne Schüler der Klasse 9 geben das Handy zur Bettruhe ab.

In der „Stillen Stunde“ werden die Handys nicht benutzt – individuelle Ausnahmen sind jedoch möglich.

Oberstufe

Die SchülerInnen der Klassen 11, 12  und 13 geben alle Handys zu jedem Unterrichtsbeginn ab 
und erhalten sie nach Unterrichtsende wieder zurück.

Die Benutzung von Handys ist während der Internatsaktivitäten (den Werkstätten, 
den sportlichen Nachmittagsaktivitäten, den Mahlzeiten, dem Sozial- und Gemeinschaftsdienst,  
bei Vortragsveranstaltungen und anderen offiziellen Landheimveranstaltungen) grundsätzlich 

nicht erlaubt. In den vorgegebenen Zeiten müssen Handys ausgeschaltet sein.

Unter diese Regelung fällt auch das Tragen von Kopfhörern und „Airpods“.
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Bei 

Regelverletzung

wird das Handy

mindestens

3 Tage

einbehalten!


